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Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik erfolgt unter den Bedingungen der ständigen 
Auseinandersetzung mit den imperialistischen Kräften. Sie 
lassen nichts unversucht, die erfolgreiche Gestaltung des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und 
in allen sozialistischen Ländern zu stören. Dazu nutzen 
sie alle Potenzen und Möglichkeiten einer breit angeleg
ten Subversionstätigkeit, bei der die politisch-ideologi
sche Diversion und die Spionage eine besonders wichtige 
Rolle spielen.

Die sozialistische Gesellschaft gewährleistet durch die 
immer umfassendere Ausgestaltung ihrer Sicherheitsfunk
tionen die wirkungsvolle Abwehr jeglicher gegnerischer 
Aktivitäten. Bei der Vervollständigung des gesamtgesell
schaftlichen Sicherheitssystems, das sich organisch in 
die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus einfügt, hat die ständige Weiterentwick
lung und Vervollkommnung der politisch-operativen Prozesse 
des Ministeriums für Staatssicherheit eine wichtige Funk
tion inne.

Um die ständige und wirksame Erhöhung der Zuverlässigkeit 
des Gesamtsicherheitssystems des Ministeriums für Staats
sicherheit und seiner Teilsicherheitssysteme zu gewährlei
sten, ist es erforderlich, bei Konzentration auf die poli
tisch-operativen Schwerpunkte die potentiellen Kräfte des 
Gegners bzw. die Personen, die der Gegner für seine Ziele 
ausnutzen könnte, durch zielgerichteten Einsatz der Kräf
te, Mittel und Methoden des Ministeriums für Staatssicher
heit, insbesondere des IM/GMS-Systems, unter operative 
Kontrolle zu stellen.



Es ist zu gewährleisten, daß Wirkungsmöglichkeiten des 
Feindes rechtzeitig erkannt und ausgeschaltet werden kön
nen, um Überraschungen durch den Gegner auszuschließen.

Gleichzeitig muß die operative Personenkontrolle zum bes
seren Erkennen und zur qualifizierteren Nutzung der opera
tiven Basis sowie zur Erhöhung der Wirksamkeit anderer po
litisch-operativer Prozesse beitragen. Das ist insbesondere 
durch die ständige Erarbeitung

von Ausgangsmaterial für die Auswahl geeigneter Kan
didaten zur Gewinnung als IM/GMS und für die Gewin
nung anderer Informationsquellen;

von Hinweisen auf geeignete IM-Kandidaten für den 
Einsatz im Operationsgebiet;

von Werten für den Gewinnungsprozeß von IM und GMS;

von Anhaltspunkten für die Möglichkeit operativer 
Spiele ins Operationsgebiet sowie

des Nachweises der unbedingten Zuverlässigkeit von 
Personen, die in bedeutsame Positionen bzw. zur Lö
sung besonderer Aufgaben eingesetzt werden sollen,

zu erreichen.

Die im Ergebnis der operativen Personenkontrolle gewonne
nen politisch-operativ bedeutsamen Informationen sind all
seitig auszuwerten und insgesamt für die politisch-opera
tive Arbeit zu nutzen.

Für den Prozeß der operativen Personenkontrolle sind sol
che Maßnahmen oder Methoden der Kontrolle von Personen wie 



die Paßkontrolle durch die Paßkontrolleinheiten an 
den Grenzübergangsstellen,
die Kontrolle des Paketverkehrs durch die Abteilung 
Postzollfahndung,
die Kontrolle einer Person mittels Beobachtung durch 
die Abteilung VIII 
u. a.

zweckmäßig zu nutzen. Sie sind mit der operativen Personen
kontrolle im Sinne dieser Richtlinie jedoch nicht identisch.
Im Prozeß der operativen Personenkontrolle sind vorrangig 
die spezifischen Kräfte, Mittel und Methoden des Ministe
riums für Staatssicherheit zur Deckung des Informationsbe
darfs einzusetzen. Darüber hinaus sind geeignete Informa
tionen aus den Kontrollprozessen der Deutschen Volkspoli
zei und des Strafvollzugs des Ministeriums des Innern 
(Kontrolle von Personen gemäß Dienstvorschrift Nr. 031/70 
des Ministers des Innern) und aus anderen gesellschaftli
chen BErziehungs- und Kontrollprozessen für die operative 
Personenkontrolle des Ministeriums für Staatssicherheit zu 
gewinnen und zu nutzen. Die Leiter haben in ihrem Verant
wortungsbereich zu gewährleisten, daß sich die operative 
Personenkontrolle durch das Ministerium für Staatssicher
heit und die Kontrolle von Personen durch die Deutsche 
Volkspolizei und das Organ Strafvollzug des Ministeriums 
des Innern entsprechend der in dieser Richtlinie und in 
der Dienstvorschrift Nr. 031/70 des Ministers des Innern 
enthaltenen Ziel- und Aufgabenstellung zweckmäßig ergän
zen.
Mit den Resultaten der operativen Personenkontrolle wird 
der gesellschaftliche Erziehungsprozeß bei strikter Wahrung 
der Geheimhaltung und Konspiration in vielfältiger Weise 
unterstützt, angeregt und präzisiert.



Die operative Personenkontrolle ist ein wichtiger Bestand
teil des Klärungsprozesses "Wer ist wer?", der mit allen 
anderen operativen Prozessen, die das Ministerium für 
Staatssicherheit zur Vorbeugung und Bekämpfung der Feind- 
tätigkeit durchführt, eng verbunden ist. Innerhalb des 
Klärungsprozesses "Wer ist wer?" werden auf der Grundlage 
erarbeiteter operativ bedeutsamer Anhaltspunkte Entschei
dungen über die Zielstellung weiterer politisch-operati
ver Maßnahmen erforderlich. Solche Maßnahmen bestehen ne
ben der Einleitung der operativen Personenkontrolle in 
der Einleitung der Vorgangsbearbeitung, in der Vorberei
tung der Person zur Gewinnung als IM oder GMS bzw. in an
deren Maßnahmen zur vorbeugenden Einschränkung feindli
cher Wirkungsmöglichkeiten von Personen.

Die vorliegende Richtlinie ist die Grundlage für die ein
heitliche, planmäßige und systematische Organisierung der 
operativen Personenkontrolle durch das Ministerium für 
Staatssicherheit.

Entsprechend der Bedeutung und Funktion des Prozesses 
der operativen Personenkontrolle für die Lösung der Auf
gaben des Ministeriums für Staatssicherheit haben die 
Leiter der operativen Diensteinheiten die zielstrebige 
Lenkung und Organisierung dieses Prozesses zum ständi
gen und nachweisbaren Bestandteil ihrer Leitungstätig
keit zu machen und bei der Planung der politisch-opera
tiven Arbeit zu berücksichtigen.

Die systematische und wirksame Durchführung der operati
ven Personenkontrolle erfordert von den Leitern und Mit
arbeitern der Diensteinheiten des Ministeriums für 
Staatssicherheit aktive operative Arbeit, erhöhte Wach
samkeit und Verantwortungsbewußtsein.



1. Das Ziel der operativen Personenkontrolle

Die operative Personenkontrolle ist ein aktiv vorbeu
gender Prozeß in der politisch-operativen Arbeit des 
Ministeriums für Staatssicherheit, durch den, ausge
hend von operativ bedeutsamen Anhaltspunkten, solche 
Handlungen und Umstände ermittelt bzw. kontrolliert 
werden, die für die operative Einschätzung von Perso
nen entsprechend dem Ziel der operativen Personenkon
trolle wesentlich sind.

Die operative Personenkontrolle zielt entsprechend ih
rem aktiv vorbeugenden Charakter auf die

[unterstrichen: Aufdeckung]
von Handlungen und die Person betreffenden Umstän
den, um Materialien zu erarbeiten, die den Krite
rien der Eröffnung von Vorlaufakten Operativ bzw. 
Operativvorgängen entsprechen;

[unterstrichen: Einschränkung und Verhinderung] 
gegnerischer Wirkungsmöglichkeiten, indem z. B. 
Personen kontrolliert werden, die in bestimmten 
Situationen Straftaten begehen könnten, die aber 
durch geeignete und rechtzeitige Maßnahmen unter
bunden werden;

[unterstrichen: Sicherung]
solcher Personen, die auf Grund ihrer gesellschaft
lichen bzw. beruflichen Stellung oder auf Grund be
stimmter operativ bedeutsamer Merkmale und Eigen
schaften aus Vergangenheit und Gegenwart durch den 
Gegner mißbraucht werden könnten,

sowie auf das



[unterstrichen: Erkennen]
von Personen, die auf Grund ihrer Möglichkeiten, 
ihrer Fähigkeiten und ihrer Eignung als IM oder 
GMS gewonnen bzw. in anderer Weise in den Infor
mationsgewinnungsprozeß des Ministeriums für 
Staatssicherheit einbezogen oder in bedeutsame 
Positionen bzw. zur Lösung besonderer Aufgaben 
eingesetzt werden können.

Diese Funktionen sind komplex sowohl bei der Organisie
rung der Gesamtheit des Prozesses der operativen Perso
nenkontrolle in den Verantwortungsbereichen der Dienst
einheiten als auch bei der Kontrolle der einzelnen Per
sonen zu berücksichtigen.

Die operative Personenkontrolle ist mit operativen Kräf
ten, Mitteln und Methoden, insbesondere durch den ziel
strebigen Einsatz des IM/GMS-Systems, bei strikter Wah
rung der Geheimhaltung und Konspiration durchzuführen.

Durch die operative Personenkontrolle ist zu gewährlei
sten, daß ein umfassender qualitativer und quantitati
ver Überblick über die in operativer Hinsicht wichtig
sten Personen der Verantwortungsbereiche vorhanden ist.

Mit der operativen Personenkontrolle ist gleichzeitig

zur Aufdeckung und Kontrolle von Gruppierungen, 
bei denen die Gefahr staatsfeindlicher Tätigkeit 
besteht,

zur Schaffung von Voraussetzungen für die opera
tive Personenfahndung

sowie zur wirksameren Lösung anderer operativer Aufgaben 
beizutragen.



2. Personen, die unter operative Personenkontrolle zu stel
len sind  

Grundsätzlich können alle sich im Staatsgebiet der Deut
schen Demokratischen Republik ständig oder zeitweilig 
aufhaltenden Personen unter operative Personenkontrolle 
gestellt werden, sofern operativ bedeutsame Anhaltspunk
te für deren Notwendigkeit vorliegen.

Operativ bedeutsame Anhaltspunkte für die Einleitung der 
operativen Personenkontrolle sind

überprüfte Informationen über Personen, die auf 
Grund ihres Inhaltes schlüssige Einschätzungen 
über die Gefährdung der Sicherheit im jeweiligen 
Verantwortungsbereich der Diensteinheiten des Mi
nisteriums für Staatssicherheit zulassen;

überprüfte Informationen über Aufgaben, Stellung, 
Persönlichkeitsentwicklung und -merkmale einer 
Person, die die Notwendigkeit ihres Schutzes durch 
das Ministerium für Staatssicherheit vor feindli
chen Angriffen begründen;

überprüfte Informationen über Personen, die sie 
für die Einbeziehung in die Lösung der Aufgaben 
des Ministeriums für Staatssicherheit geeignet 
erscheinen lassen.

Derartige Informationen können sich auf Handlungen, Per
sönlichkeitseigenschaften und -merkmale, die Aufgaben 
oder die Stellung, bestimmte Faktoren des Arbeits-, Wohn- 
und Freizeitbereiches einschließlich der Verbindungen 
einer Person beziehen.



Demnach sind bei Vorliegen operativ bedeutsamer Anhalts
punkte unter operative Personenkontrolle zu stellen:

1. Personen mit operativ bedeutsamen Persönlichkeits- 
eigenschaften und -merkmalen, Verhaltensweisen und 
Verbindungen aus Vergangenheit und Gegenwart, bei de
nen die Möglichkeit feindlicher Aktivitäten, der Tar
nung ihrer feindlichen Grundhaltung oder ihres Miß
brauchs durch den Gegner besteht, insbesondere

Personen, die dem Einfluß der politisch-ideologi
schen Diversion des Gegners unterliegen und die in 
Spannungssituationen oder während besonderer poli
tischer Ereignisse bzw. Höhepunkte feindlich tätig 
werden können;

Personen, die in Spannungssituationen oder während 
besonderer politischer Ereignisse bzw. Höhepunkte 
negativ in Erscheinung traten;

Träger und Verbreiter opportunistischer - insbeson
dere revisionistischer und nationalistischer - 
Theorien sowie anderer antisozialistischer Ideolo
gien und Auffassungen;

Personen, die wegen parteifeindlichen Verhaltens 
aus der SED ausgeschlossen wurden;

Jugendliche und Jungerwachsene, bei denen sich Aus
wirkungen der politisch-ideologischen Diversion des 
Gegners zeigen;

Personen, für die sich Geheimdienste oder andere 
feindliche Zentralen oder Einrichtungen besonders 
interessiert haben, die vom nachrichtendienstlichen



Standpunkt aus interessant sind und diesen Zentra
len oder Einrichtungen benannt, getippt oder von 
ihnen angeschrieben wurden;

Personen, die wegen Staatsverbrechen, Grenz- oder 
Waffendelikten verurteilt wurden, sowie Personen, 
die zur Begehung von Gewaltverbrechen bzw. Gewalt
taten neigen;

Überläufer entsprechend meinem Befehl 27/67;

Rückkehrer und Zuziehende,
die nach dem 13.08.1961 in die DDR kamen, 
die durch westliche Geheimdienste oder andere In
stitutionen intensiven Befragungen unterzogen wur
den, 
die über Spezialkenntnisse verfügen, 
die selbst oder deren nächste Angehörige in Spio
nage- oder diversionsgefährdeten Objekten beschäf
tigt sind bzw. in deren unmittelbarer Nähe wohnen 
oder
die in anderer Weise verdächtig angefallen sind;

ehemalige IM, zu denen die Verbindung auf Grund ih
rer Unzuverlässigkeit abgebrochen wurde, sowie Per
sonen, die auf Grund ihrer politischen Einstellung 
und Haltung eine inoffizielle Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit ablehnen;

ehemalige aktive Faschisten und Militaristen (z. B. 
Angehörige des SD, der Gestapo, der Gliederungen 
des RSHA, von Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, 
von Polizeieinheiten in den okkupierten Gebieten 
u. a.), die ihre faschistischen und militaristi
schen Ideologien nicht vollständig überwunden haben, 
sowie Träger und Verbreiter neofaschistischer Ideo
logien und Auffassungen;



Personen, die in verdächtiger Weise an spionage
gefährdeten Objekten anfallen oder sich in ver
dächtiger Weise für geheimzuhaltende Angaben in
teressieren;

Personen, die verdächtige persönliche oder posta
lische Verbindungen nach Westdeutschland, West
berlin oder dem übrigen kapitalistischen Ausland 
sowie auch nach dem sozialistischen Ausland unter
halten bzw. derartige Verbindungen oder Kontakte 
in der DDR oder während ihres Aufenthaltes im Aus
land aufnehmen;

Personen, die verdächtig auf oder an Transitwegen 
anfallen, darunter auch solche, über die Hinweise 
auf ungesetzliche Einfuhr bzw. Weiterleitung von 
operativ bedeutsamen Gegenständen einschließlich 
Rauschgiften vorliegen;

ehemalige leitende Konzernangehörige;

personelle Stützpunkte der Konzerne, kapitalisti
scher Firmen und Unternehmen in volkswirtschaftli
chen Bereichen sowie wissenschaftlich-technischen 
Zentren der DDR;

Personen, die negativen Gruppierungen angehören;

Personen aus dem Operationsgebiet, die im Ergebnis 
bestimmter Fahndungsmaßnahmen und Verdichtungsar- 
beiten im Rahmen der Sicherung des Reise- und Tou
ristenverkehrs anfallen;

Angehörige verbotener Sekten und negativer kirch
licher Organisationen sowie aktive Anhänger reak
tionärer Kirchenkreise;



Personen, die in nicht zweifelsfrei geklärten Opera
tivvorgängen oder Vorlaufakten Operativ bearbeitet 
wurden.

Im Zusammenhang mit dem Vorliegen weiterer operativ be
deutsamer Anhaltspunkte sind unter operative Kontrolle 
zu stellen:

Häftlinge, die Verbindungen zu operativ interessan
ten Personen unterhalten bzw. von solchen Personen 
besucht werden;

Personen, die aus wichtigen staatlichen, wirtschaft
lichen oder gesellschaftlichen Positionen entfernt 
wurden;

Wehrdienstverweigerer und aus den bewaffneten Orga
nen der DDR ausgestoßene Personen;

Personen, die im Grenzgebiet wohnen oder Verbindun
gen zu Personen im Grenzgebiet unterhalten bzw. her
zustellen versuchen;

ehemalige Grenzgänger und Westberlinfahrer, wenn 
sie verdächtige Verbindungen nach Westdeutschland, 
Westberlin oder dem übrigen kapitalistischen Ausland 
unterhalten;

AEFA-Besitzer, Doppelstaatler, Staatenlose;

Einreisende in die DDR - insbesondere aus dem kapi
talistischen Ausland - differenziert nach dem Zweck 
ihres Aufenthaltes und ihren Möglichkeiten zur 
Schädigung der DDR.



2. Personen, die auf Grund ihrer beruflichen und gesell
schaftlichen Aufgaben, ihrer Stellung bzw. Position, 
ihrer Möglichkeiten, Kenntnisse oder Fähigkeiten im 
Blickpunkt des gegnerischen Interesses stehen, bei 
denen der Gegner Möglichkeiten besitzt, sich ihnen zu 
nähern und sie für seine Zwecke zu mißbrauchen, sowie 
Personen, die auf Grund spezieller dienstlicher Be
stimmungen durch das Ministerium für Staatssicherheit 
abgesichert und kontrolliert werden müssen bzw. deren 
Einsatz durch das Ministerium für Staatssicherheit zu 
bestätigen ist, insbesondere

Geheimnisträger, differenziert nach der Bedeutung 
der ihnen bekannten oder zugänglichen Staats- und 
Dienstgeheimnisse;

Reisekader, Mitarbeiter von Auslandsvertretungen, 
Beschäftigte im grenzüberschreitenden Verkehr und 
andere Personen, die sich aus beruflichen Gründen 
oder zum Zwecke ihrer Aus- und Weiterbildung stän
dig, über einen längeren Zeitraum oder wiederholt 
im Ausland aufhalten, differenziert nach der Bedeu
tung ihrer Aufgaben, ihrer Stellung bzw. Position 
und ihren Möglichkeiten;

Personen, die als Verhandlungspartner, Messekader, 
Betreuer, Sprachmittler oder in Ausübung anderer 
Tätigkeiten in besonderem Maße mit gegnerischen 
Kräften bzw. Ideologien konfrontiert werden;

Personen, die in besonders wichtigen spionage- oder 
diversionsgefährdeten Objekten bzw. Bereichen stän
dig oder zeitweilig tätig sind, in unmittelbarer 
Nähe derselben wohnen bzw. Einsichtmöglichkeiten 
besitzen, differenziert nach der Bedeutung der Ob
jekte bzw. Bereiche und den Möglichkeiten der Per
sonen;



Beschäftigte von Massenkommunikationsmitteln, Kultur
schaffende, Wissenschaftler, Leistungssportler, stu
dentische und andere Personenkreise, die politischen 
Schwankungen unterliegen oder sich gegenüber den po
litisch-ideologischen Zersetzungsversuchen des Geg
ners anfällig zeigen.

Im Zusammenhang mit dem Vorliegen weiterer operativ be
deutsamer Anhaltspunkte sind unter operative Personen
kontrolle zu stellen:

Waffenträger, Personen, die Zugang zu Waffen, Spreng
mitteln, Giften bzw. pathogenen Bakterien/Viren oder 
radioaktivem Material haben;

Personen mit Spezialkenntnissen wie Funker, Funktech
niker, Flugzeugführer, Beschäftigte des Chiffrier
wesens, ausgebildete Taucher, Brieftaubenhalter u. a.;

Beschäftigte in bestimmten Bereichen der Datenverar
beitung, des Post- und Fernmeldewesens, in der Zi
vilverteidigung sowie in anderen den Gegner besonders 
interessierenden Bereichen einschließlich der Angehö
rigen und Reservisten von Spezialeinheiten der be
waffneten Organe.

Die Ergebnisse der operativen Personenkontrolle der unter 
1. und 2. genannten Personenkategorien sind planmäßig und 
zielstrebig zur Suche und Auswahl geeigneter Kandidaten 
für die Gewinnung als IM oder GMS zu nutzen. Durch die 
zielstrebige Gewinnung von IM/GMS und auch anderen Quellen 
zur Informationsgewinnung aus diesen Personenkategorien 
müssen Voraussetzungen für eine systematische Erhöhung des 
Nutzeffektes der operativen Personenkontrolle geschaffen 
werden.



Darüber hinaus sind unter operative Personenkontrolle 
zu stellen:

Personen aus dem Operationsgebiet und Personen 
mit ständigem Wohnsitz im Staatsgebiet der DDR, 
deren objektive Möglichkeiten, Eignung und Fä
higkeiten für eine inoffizielle Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit durch 
operative Personenkontrolle planmäßig überprüft 
werden sollen, wenn das in besonderen Fällen in 
Abhängigkeit von ihrer Stellung oder Position, 
der zu erwartenden Kompliziertheit der Gewinnung 
und der Bedeutung der durch sie im Rahmen der 
inoffiziellen Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Staatssicherheit zu lösenden Aufgaben opera
tiv notwendig ist;

Personen mit ständigem Wohnsitz im Operationsge
biet, die im Rahmen der Aufgabenstellung des Mi
nisteriums für Staatssicherheit zum Schutze der 
DDR und im Rahmen der vorbeugenden Tätigkeit im 
Operationsgebiet unter Kontrolle zu halten sind, 
soweit keine unmittelbare Bearbeitung in Opera- 
tivvorgängen erfolgt.

Auf der Grundlage dieser Vorgaben und einer exakten Ein
schätzung der politisch-operativen Situation in ihrem 
Verantwortungsbereich haben die unter 3.1. genannten 
Leiter im konkreten Fall über die Einleitung einer ope
rativen Personenkontrolle zu entscheiden.

Unter operative Personenkontrolle sind auch Personen zu 
stellen, über die ein Kontrollersuchen der Sicherheits
organe anderer sozialistischer Staaten vorliegt.



Operativ bedeutsame Anhaltspunkte über Personen sind im 
Gesamtprozeß der politisch-operativen Tätigkeit ständig 
und zielgerichtet zu gewinnen, insbesondere

durch das IM/GMS-System,

durch den Einsatz spezifischer operativer Mittel 
und Methoden (so sind z. B. operativ bedeutsame 
Anhaltspunkte über Personen durch Kontrollhandlun
gen spezieller Diensteinheiten, wie Paßkontroll
einheiten, Abt. Postzollfahndung u. a., planmäßig 
zu suchen, festzustellen und auf ihren Wahrheits
gehalt zu überprüfen), 

durch die Ergebnisse der Verarbeitung und Verdich
tung der gewonnenen und gespeicherten Informatio
nen (dazu gehören operativ bedeutsame Anhaltspunk
te, die sich aus Vorlaufakten Operativ, Operativ- 
Vorgängen, Ermittlungsverfahren oder IM-Vorgängen 
ergeben), 

durch die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheits- 
und Rechtspflegeorganen

sowie durch die Gesamtheit aller anderen Formen und Me
thoden der politisch-operativen Arbeit des Ministeriums 
für Staatssicherheit.



3. Die Einleitung der operativen Personenkontrolle

3.1. Die Entscheidungen zur Einleitung der operativen Perso
nenkontrolle

Die Entscheidungen zur Einleitung der operativen Perso
nenkontrolle sind so zu treffen, daß die sich aus den 
Sicherheitserfordernissen ergehenden Aufgaben umfassend 
gelöst und die Raffiniertheit und Vielgestaltigkeit 
gegnerischer Angriffe einschließlich der unterschiedli
chen Ausprägung negativer oder feindlicher Handlungen 
und Umstände bei Personen berücksichtigt werden.

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu ge
währleisten, daß die operative Personenkontrolle auf 
die politisch-operativen Schwerpunkte ihrer Verantwor
tungsbereiche konzentriert wird.

Ausgangspunkte für die Bestimmung der zu kontrollieren
den Personen und für die Entscheidungen zur Einleitung 
der operativen Personenkontrolle sind:

die dienstlichen Bestimmungen, die die operative 
Kontrolle bestimmter Personenkreise und -gruppen 
regeln;

die sich aus der politisch-operativen Situation 
im jeweiligen Verantwortungsbereich ergebende 
Notwendigkeit für die Kontrolle bestimmter Per
sonen;

die sich aus der exakten Analyse der vorliegen
den Informationen ergebende operative Bedeutsam
keit der festgestellten und auf ihren Wahrheits
gehalt überprüften operativen Anhaltspunkte, bei 
denen besonders der Zeitpunkt und der Ort zu be
rücksichtigen sind.



Die Aufbereitung der für die Einleitung der operativen 
Personenkontrolle erforderlichen Materialien in ent- 
scheidungsgerechter Form hat durch den zuständigen 
operativen Mitarbeiter zu erfolgen.

Die Entscheidung zur Einleitung der operativen Perso
nenkontrolle hat im Ministerium für Staatssicherheit 
in den

Hauptabteilungen durch die Leiter der Abtei
lungen

selbständigen Ab
teilungen

durch die Leiter der Refe
rate

Bezirksverwaltungen/
Verwaltungen

durch die Leiter der Abtei
lungen bzw. selbständigen 
Referate

Kreisdienststellen/
Objektdienststellen

durch die Leiter der Kreis- 
bzw. Objektdienststellen

zu erfolgen.

Bei Personen in bedeutsamen gesellschaftlichen Positio
nen im Verantwortungsbereich einer Hauptabteilung/selb- 
ständigen Abteilung bzw. Bezirksverwaltung/Verwaltung 
hat der zuständige Leiter der Hauptabteilung/selbstän- 
digen Abteilung bzw. Bezirksverwaltung/Verwaltung zu 
entscheiden.



3.2. Die Verantwortlichkeit für die Durchführung der ope
rativen Personenkontrolle

Die Verantwortung für die Kontrolle einer Person ist 
innerhalb der jeweiligen Diensteinheit dem operati
ven Mitarbeiter zu übertragen, in dessen (linienmä
ßigen, objektmäßigen bzw. territorialen) Zuständig
keitsbereich die Person gehört.

Wenn die Verantwortung für eine unter operative Per
sonenkontrolle zu stellende Person in den Zuständig
keitsbereich mehrerer Diensteinheiten fällt, ist die 
Verantwortlichkeit einer Diensteinheit zu übertragen. 
Bei dieser Festlegung ist zu berücksichtigen, daß die 
operative Personenkontrolle durch die Diensteinheit 
durchgeführt wird,

die entsprechend den dienstlichen Bestimmungen 
dafür verantwortlich ist,

die bereits operative Maßnahmen durchgeführt 
oder eingeleitet hat und die über das aussage
kräftigste Material verfügt,

die von der Perspektive der weiteren Bearbeitung 
her die günstigsten Voraussetzungen besitzt.

Auf dieser Grundlage hat die erforderliche Abstimmung 
der unter 3.1. genannten Leiter zu erfolgen, zu deren 
Verantwortungsbereich die Person gehört.
In Zweifelsfällen haben die Leiter der Hauptabteilun
gen/selbständigen Abteilungen bzw. Bezirksverwaltungen/ 
Verwaltungen die Festlegung der Verantwortung für die 
zu kontrollierende Person zu entscheiden.



Bei Wohnungs- oder Arbeitsplatzwechsel einer unter ope
rativer Personenkontrolle stehenden Person ist die Kon
trollakte (siehe dazu Abschnitt 5) zusammen mit der 
Kerblochkarte gemäß Befehl 299/65 der für den neuen 
Wohn- bzw. Arbeitsbereich zuständigen Diensteinheit 
zur Kenntnisnahme und Entscheidung über notwendige Kon
trollprozesse zu übersenden.

3.3. Die Bestimmung der Kontrollziele und des Informations
bedarfs

Die Bestimmung der Kontrollziele hat auf der Grundlage 
der Analyse der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte, 
die Voraussetzung für die Einleitung der operativen 
Personenkontrolle waren, zu erfolgen. Bei der Bestim
mung der Kontrollziele ist von den Ausgangspunkten aus
zugehen, die für die Einleitung der operativen Perso
nenkontrolle in dieser Richtlinie vorgegeben werden.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wertigkeit 
der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte sind Etappenzie
le der operativen Personenkontrolle festzulegen. Dabei 
sind die Aufgaben und Arbeitsmethoden Objekt- oder de
liktverantwortlicher Linien bzw. territorialer Dienst
einheiten und die Zugehörigkeit der jeweiligen Person 
zu bestimmten Personenkategorien zu beachten.

Auf der Grundlage der festgelegten Kontrollziele ist 
der Informationsbedarf exakt zu bestimmen.
Der Informationsbedarf umfaßt für den einzelnen Kontroll
prozeß die Bestimmung jener Informationen, die benötigt 
werden, um die Kontrollziele zu erreichen.



Bei der Bestimmung des Informationsbedarfs ist von 
den operativ bedeutsamen Anhaltspunkten, die zur 
Einleitung der operativen Personenkontrolle führten, 
auszugehen. Es ist festzulegen, welche Informationen 
zielgerichtet zu gewinnen sind, um den Sachverhalt 
unter Beachtung der entsprechenden Merkmale und Um
stände der Gesamtpersönlichkeit umfassend einzu
schätzen.

Die Bestimmung des Kontrollzieles und des Informa
tionsbedarfs für den einzelnen Kontrollprozeß hat 
durch den für die Kontrolle verantwortlichen Mitar
beiter zu erfolgen und ist von dem zuständigen Lei
ter (entsprechend 3.1.) zu bestätigen, um

die Zielstrebigkeit des jeweiligen Kontrollpro
zesses zu sichern und festgelegte Etappenziele 
möglichst kurzfristig zu realisieren,

die Kräfte, operativen Mittel und Methoden 
schwerpunktmäßig und konzentriert einzusetzen 
bzw. anzuwenden und

die Reihenfolge (oder Parallelität) der Kontroll
maßnahmen festzulegen.

Im Verlauf des Kontrollprozesses sind Präzisierungen 
der Kontrollziele und des Informationsbedarfs vorzu
nehmen, insbesondere dann, wenn

die Etappenziele der Kontrolle erreicht wurden, 

neue aussagekräftige und operativ verwertbare 
Informationen eingehen und



Veränderungen in der politisch-operativen Situa
tion auftreten, die weiterführende Entscheidun
gen und Maßnahmen erfordern.

3.4. Die Festlegung der Kontrollmaßnahmen

In Abhängigkeit von den Kontrollzielen und dem zu ih
rer Realisierung notwendigen Informationsbedarf sind 
die zweckmäßigsten Maßnahmen der Kontrolle zu bestimmen 
und zu präzisieren.
Die Entscheidungen über die durchzuführenden Kontroll
maßnahmen haben auf der Grundlage des durch den opera
tiven Mitarbeiter aufbereiteten Materials und entspre
chend den operativen Erfordernissen durch die unter 
3.1. genannten zuständigen Leiter zu erfolgen. Der 
Entscheidungsfindung sind folgende Kriterien zugrunde 
zu legen:

die Ziele des Kontrollprozesses, 

die Möglichkeiten der zu kontrollierenden Person 
zur Durchführung feindlicher Aktivitäten 
in bestimmten Bereichen, 
an bestimmten Orten, 
während bestimmter Zeiträume, 

die Bedeutung der Stellung der zu kontrollieren
den Person, ihrer beruflichen oder gesellschaft
lichen Aufgaben bzw. der im Auftrag des Ministe
riums für Staatssicherheit zu lösenden Aufgaben, 

die verfügbaren und zu schaffenden Möglichkeiten 
der zuständigen Diensteinheit.



Es sind ständige oder zeitweilige Kontrollen durch
zuführen, deren spezielle Ausgestaltung für jeden 
Kontrollprozeß unter Berücksichtigung der Ziele 
gesondert festzulegen ist.

Bei allen Kontrollprozessen sind aktive Maßnahmen 
erforderlich, die entsprechend den Kontrollzielen 
den differenzierten Einsatz aller verfügbaren und 
zu schaffenden Möglichkeiten des IM/GMS-Systems so
wie die Anwendung der operativen Mittel und Metho
den bedingen.

Die ständige Kontrolle ist eine kontinuierliche und 
zeitlich fortwährende Überprüfung des Verhaltens 
und der die Person betreffenden Umstände, um Infor
mationen zu erarbeiten, die sich auf Handlungen, 
Persönlichkeitsmerkmale sowie auf Arbeits-, Wohn- 
und Freizeitbereiche beziehen und dem jeweiligen 
Kontrollziel entsprechen.

Die ständige Kontrolle ist insbesondere anzuwenden:

bei der Überprüfung solcher Hinweise, die zur 
Anlegung einer Vorlaufakte Operativ bzw. eines 
Operativvorganges über die Person führen können;

bei solchen potentiellen Feinden, deren Überge
hen zu feindlichen Aktivitäten in schwerwiegen
der Weise staatliche Sicherheitsinteressen ver
letzen kann;

bei der Absicherung von Personen in besonders 
wichtigen gesellschaftlichen Positionen, vor 
allem in den Fällen, wo durch reale Einfluß
möglichkeiten des Gegners besonders wichtige 
staatliche Sicherheitsbedürfnisse eine derarti
ge Kontrolle rechtfertigen.



Die zeitweilige Kontrolle ist entsprechend den Erfor
dernissen zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu bestimm
ten Ereignissen, beim Auftreten bestimmter Umstände 
bzw. in Intervallen durchzuführen, weil insbesondere 
in diesen Fällen Ergebnisse zu erwarten sind, die zur 
Klärung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte führen 
bzw. den weiteren Kontrollprozeß maßgeblich bestimmen 
können. 
Sie ist insbesondere anzuwenden: 

vor, während oder nach bestimmten Aktionen und 
Einsätzen bzw. besonderen Situationen; 

bei Einreisen von Bürgern Westdeutschlands, West
berlins oder des übrigen kapitalistischen Aus
lands in das Staatsgebiet der Deutschen Demokra
tischen Republik;

bei Reisen von Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik in das kapitalistische oder auch 
in das sozialistische Ausland;

bei der Absicherung von Personen in wichtigen ge
sellschaftlichen Positionen, z. B. von Geheimnis
trägern und Reisekadern, als periodische Sicher
heitsüberprüfung bzw. bei der Überprüfung von 
Personen, deren Einsatz in solche Positionen vor
gesehen ist;

im Prozeß der Auswahl, Überprüfung und Gewinnung 
von Kandidaten für die inoffizielle Zusammenar
beit mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
wenn die operative Notwendigkeit für das Einlei
ten einer operativen Personenkontrolle gegeben 
ist.



4.  Die Organisierung des Einsatzes der Kräfte und der 
Anwendung operativer Mittel und Methoden zur Errei
chung der Kontrollziele

4.1. Die Planung der operativen Personenkontrolle

Es ist erforderlich, die operative Personenkontrolle 
und den zu ihrer Realisierung notwendigen Kräfteein
satz bzw. die Anwendung operativer Mittel und Metho
den als festen Bestandteil der Planung der politisch- 
operativen Arbeit in die Jahres- und Perspektivpläne 
aufzunehmen.

Die operative Personenkontrolle muß sich auf die in 
den Arbeitsplänen festgelegten politisch-operativen 
Schwerpunkte konzentrieren. Dabei sind die entschei
denden gesellschaftlichen Bereiche und Prozesse un
ter den perspektivischen Gesichtspunkten ihrer Ent
wicklung operativ so zu durchdringen und abzusi
chern, daß der Gegner nicht wirksam werden kann. 
Entsprechend der Verantwortung der Leiter der ver
schiedenen Dienstbereiche sind die Aufgaben der ope
rativen Personenkontrolle in den Arbeitsplänen dif
ferenziert und spezifiziert auszugestalten.

4.2. Der Einsatz der IM/GMS und die Anwendung anderer ope
rativer Mittel und Methoden zur Erreichung der Kon
trollziele

Zur Realisierung der Kontrollziele und zur Gewährlei
stung einer hohen Effektivität der operativen Perso
nenkontrolle ist die komplexe Nutzung des IM/GMS-Sy- 
stems und der operativen Mittel und Methoden durch- 
zusetzen.



Die Hauptkräfte zur Durchführung der operativen Perso
nenkontrolle sind die IM und GMS, die durch eine ziel
gerichtete, systematische und personengebundene Auf
tragserteilung und Instruierung zum Einsatz zu bringen 
sind.
Darüber hinaus sind die Auskunftspersonen der Linie 
VIII bei der Realisierung der Kontrollmaßnahmen umfas
send zu nutzen.

Die inoffizielle Arbeit ist so zu gestalten, daß durch 
Ermittlungen, Beobachtungen und die Entwicklung geeig
neter Beziehungen zwischen IM/GMS und zu kontrollie
renden Personen Informationen gewonnen werden, die es 
dem Ministerium für Staatssicherheit ermöglichen, 
staatsfeindliche oder anderweitig operativ bedeutsame 
Aktivitäten und Umstände zu erkennen.

Die Kontrolle der Personen, von denen in besonderen 
politischen Situationen negative oder staatsfeindliche 
Handlungen zu erwarten sind bzw. die durch den Gegner 
mißbraucht werden können, ist in solchen Situationen 
zu verstärken.
Die Ziele der operativen Personenkontrolle werden wäh
rend solcher Situationen dann umfassend verwirklicht, 
wenn bereits vorher persönlich-vertrauliche Beziehun
gen zwischen IM und zu kontrollierenden Personen be
standen haben oder diese kurzfristig hergestellt wer
den können.

Für die wirkungsvolle Gestaltung der Kontrollprozesse 
ist anzustreben, den überwiegenden Teil der Personen
kontrollen durch Führungs-IM und deren IM zu gewähr
leisten. Dabei ist es besonders notwendig, das Verbin
dungswesen so auszubauen, daß der für die Kontrolle 
verantwortliche Mitarbeiter ständig, und vor allem in 
besonderen Situationen, über das Verhalten der jewei
ligen Person informiert wird.



Bei den Kontrollprozessen, wo Arbeits-, Wohn- und 
Freizeitbereiche die Kontrollmöglichkeiten des ver
antwortlichen Mitarbeiters übersteigen, ist es Auf
gabe des für die Einleitung der operativen Personen
kontrolle verantwortlichen Leiters, unter Wahrung der 
Geheimhaltung und Konspiration die Nutzung der Ein
satzmöglichkeiten von IM/GMS anderer operativer Mit
arbeiter der Diensteinheit zu organisieren und zu 
koordinieren.

Abstimmungen des Einsatzes inoffizieller Mitarbeiter 
über den Verantwortungsbereich der Diensteinheit hin
aus können durch die für die Einleitung der operati
ven Personenkontrolle verantwortlichen Leiter in eige
ner Zuständigkeit mit dem zuständigen Leiter der je
weiligen Diensteinheit herbeigeführt werden.

Der Einsatz bzw. die Anwendung der anderen operativen 
Mittel und Methoden für die Prozesse der operativen 
Personenkontrolle ist durch die für die Einleitung 
der operativen Personenkontrolle verantwortlichen Lei
ter im Rahmen der ihnen übertragenen Befugnisse zu ge
währleisten.

Die Möglichkeiten der Linien VI, VII (insbesondere bei 
Aufenthaltsermittlungen von Personen durch die DVP), 
VIII,M und anderer Linien, die entsprechende Beiträge 
leisten können, sind in vollem Umfange für die Prozes
se der operativen Personenkontrolle zu nutzen.
In Ausnahmefällen ist der Einsatz operativer Mittel 
und Methoden, die generell nur im Prozeß der Vorgangs
bearbeitung anzuwenden sind, durch Entscheidungen der 
Leiter der Hauptabteilungen/selbständigen Abteilungen 
bzw. Bezirksverwaltungen/Verwaltungen möglich.



4.3. Die Nutzung der Möglichkeiten anderer staatlicher und 
gesellschaftlicher Organe und Einrichtungen zur Lösung 
der Aufgaben der operativen Personenkontrolle

Die für die operative Personenkontrolle nutzbaren In
formationen aus der Tätigkeit anderer staatlicher und 
gesellschaftlicher Organe und Einrichtungen sind sy
stematisch und bei Wahrung der Geheimhaltung und Kon
spiration zu gewinnen und auszuwerten. Zu diesem Zweck 
haben die für die Kontrolle verantwortlichen Leiter 
den Prozeß der Informationsgewinnung entsprechend der 
Spezifik ihrer Verantwortungsbereiche durch die Nut
zung der bei diesen Organen und Einrichtungen vorhan
denen Informationsspeicher sowie der Kräfte und Mittel 
zu sichern und auszugestalten.
Insbesondere ist die Auswertung der aus den Kontroll
prozessen der Deutschen Volkspolizei und des Strafvoll
zugs des Ministeriums des Innern (gemäß Dienstvor
schrift Nr. 031/70 des Ministers des Innern) hervorge
henden Ergebnisse für die Personenkontrolle des Mini
steriums für Staatssicherheit vorzunehmen, um dadurch

Personen festzustellen, die durch das Ministerium 
für Staatssicherheit kontrolliert werden müssen 
und

Informationen über Personen zu erhalten, die zum 
Umgangskreis solcher Personen gehören, die unter 
operativer Personenkontrolle des Ministeriums für 
Staatssicherheit stehen.

Die gleichzeitige Kontrolle einer Person durch das Mini
sterium für Staatssicherheit und die Deutsche Volkspoli
zei bzw. das Organ Strafvollzug des Ministeriums des In
nern ist in der Regel nicht zulässig.
Über Ausnahmen entscheiden die unter 3.1. genannten Lei
ter.



Soll die operative Personenkontrolle über eine Per
son eingeleitet werden, die bereits unter Kontrolle 
der Deutschen Volkspolizei oder des Organs Straf
vollzug des Ministeriums des Innern steht, ist über 
den Leiter der zuständigen Diensteinheit des Mini
steriums für Staatssicherheit die Einstellung der 
Kontrolle durch die Deutsche Volkspolizei bzw. durch 
das Organ Strafvollzug des Ministeriums des Innern 
und die Übernahme des erarbeiteten Materials durch 
das Ministerium für Staatssicherheit zu veranlassen. 
Dabei ist in jedem Fall die Geheimhaltung und Konspi
ration zu wahren.



5. Die Speicherung und Verarbeitung der Kontrollergeb- 
nisse und die Erfassung der unter operative Perso
nenkontrolle zu stellenden Personen 

5.1. Die Erfassung der zu kontrollierenden Personen auf 
Kerblochkarten und in der Abteilung XII des Ministe
riums für Staatssicherheit bzw. den selbständigen 
Referaten XII in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen

Alle Personen, die unter operative Personenkontrolle 
gestellt werden, sind auf Kerblochkarten in den 
Kreis-/Objektdienststellen und in den AIG der Bezirks
verwaltungen/Verwaltungen bzw. in den Abteilungen und 
den AIG der Hauptabteilungen des Ministeriums für 
Staatssicherheit zu erfassen.

Die Speicherung der gewonnenen Informationen hat auf 
der Grundlage der

Schlüsselpläne zur Personenkartei DDR und West 
- Anlagen 4 und 6 zum Befehl 299/65 -

zu erfolgen.

Die unter operative Personenkontrolle zu stellenden 
Personen sind in der Abteilung XII des Ministeriums 
für Staatssicherheit bzw. den selbständigen Refera
ten XII der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen zu erfas
sen.

Die Erfassung der unter operative Personenkontrolle 
zu stellenden Personen, das Berichtigungs- und Ergän
zungsverfahren sowie die Nachweisführung und die Ar
chivierung der Kontrollunterlagen sind unter Berück
sichtigung nachfolgender [unterstrichen: Sonderregelungen] entsprechend 
dem



Befehl 299/65, Abschnitt VI, 

und der

"Arbeitsrichtlinie über die politisch-operative 
Auswertungs- und Informationstätigkeit im MfS", 
Anlage 1 zum Befehl 299/65, Abschnitt 11,

durchzuführen.

Die Einleitung der operativen Personenkontrolle ist 
durch die zuständige operative Diensteinheit auf 
Form 16 (in der Spalte "Bezirk" durch Stempelaufdruck 
"op. Personenkontrolle") zu vermerken.
Bei bereits in der Kerblochkartei erfaßten Personen 
ist dieser Vermerk mittels Form 5 den selbständigen 
Referaten XII der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen 
und der Abteilung XII des Ministeriums für Staatssi
cherheit mitzuteilen.
Auf Form 5 sind außerdem anzugeben:

1. Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Wohn
anschrift;

2. die bisher für die Erfassung verantwortlich 
zeichnende Diensteinheit;

3. die für die operative Personenkontrolle ver
antwortliche Diensteinheit.

Die Sicherung eines den operativen Erfordernissen 
Rechnung tragenden Informationsflusses hat durch An
wendung von [unterstrichen: Signalkarten] in Form von Duplikaten der 
Kerblochkarten und der Form 16 zu erfolgen.



Sie sind durch einen roten Strich (von links unten nach 
rechts oben verlaufend) als solche zu kennzeichnen.

Werden Personen unter operative Personenkontrolle ge
stellt, die im Verantwortungsbereich anderer Dienstein
heiten tätig sind bzw. dort einen Haupt- oder Neben
wohnsitz unterhalten, sind Duplikate der Kerblochkarten 
als Signalkarten an die für diese Bereiche zuständigen 
Diensteinheiten zu übersenden.
In den Fällen, in denen Personen in Objekten tätig 
sind bzw. Haupt- oder Nebenwohnsitze unterhalten, die 
sich nicht im Zuständigkeitsbereich der eigenen Be
zirksverwaltung/Verwaltung befinden, sind außerdem Du
plikate der Form 16 als Signalkarten an die selbständi
gen Referate XII der zuständigen Bezirksverwaltungen/ 
Verwaltungen zu übersenden.
Im Zusammenwirken der Hauptabteilungen/selbständigen 
Abteilungen mit den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen 
ist analog zu verfahren.

Auf der in der erfassenden Diensteinheit verbleibenden 
Kerblochkarte ist zu vermerken, bei welchen Dienstein
heiten sich Signalkarten befinden.

Es ist zu sichern, daß alle Veränderungen zur erfaßten 
Person, zur Erfassungsart und zur Diensteinheit auch 
auf den Signalkarten vorgenommen werden.

Signalkarten sind auch zu solchen Personen zu fertigen, 
die bereits in der Kerblochkartei erfaßt sind und bei 
denen die Mitteilung über das Einleiten einer operati
ven Personenkontrolle an die selbständigen Referate XII 
der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen und an die Abtei
lung XII des Ministeriums für Staatssicherheit mittels 
Form 5 erfolgt.



In Ausnahmefällen kann aus Gründen der Geheimhaltung 
mit Zustimmung des zuständigen Leiters der Hauptab
teilung/selbständigen Abteilung bzw. Bezirksverwal
tung/Verwaltung von den Regelungen zur Anwendung von 
Signalkarten abgewichen werden.

Die Auskunftserteilung durch die Abteilung XII des 
Ministeriums für Staatssicherheit bzw. die selbstän
digen Referate XII der Bezirksverwaltungen/Verwaltun
gen über Personen, die unter operativer Personenkon
trolle stehen, erfolgt wie bei Personen, die in ope
rativen Vorgängen erfaßt sind.

5.2. Die Speicherung und Verarbeitung der Kontrollergeb
nisse in Kontrollakten

Über jede Person, die unter operative Personenkontrol
le gestellt wird, ist eine Kontrollakte anzulegen und 
zu führen.

Als Kontrollakten sind Hängemappen A 4 zu verwenden, 
die einen Aufkleber (Form 311) erhalten.

Das erste Blatt jeder Kontrollakte ist der "Übersichts
bogen zur operativen Personenkontrolle" (Form 310 - 
vgl. Anlage).

Der Übersichtsbogen ist untergliedert in:



1. Entscheidung über das Einleiten
2. Gründe für das Einleiten
3. Ziel der operativen Personenkontrolle
4. Eingesetzte IM/GMS
5. Nachweis der überprüften Informationsspeicher
6. Kontrolle
7. Entscheidungen
8. Kategorisierung nach Einstellung

Dem Übersichtsbogen Form 310 folgt eine Übersicht über 
eingeleitete Maßnahmen und ihr Ergebnis.

Danach sind in der Personenkontrollakte die Primärda
tenerfassungsbelege für die elektronische Datenverar
beitung zu führen.
Auf den zum Zeitpunkt der Einführung der elektronischen 
Datenverarbeitung im Ministerium für Staatssicherheit 
zur Verfügung stehenden Belegvordrucken sind die Grund
daten, Angaben zur Person, Verbindungen u. a. Daten zu 
erfassen.
Diese Belegvordrucke dienen auf Grund ihrer Gestaltung 
gleichzeitig als Übersichten.

In der Personenkontrollakte sind in der Folge die im 
Rahmen des Kontrollprozesses gewonnenen bedeutsamen In
formationen zu speichern. Dabei sind die Quellen nach
zuweisen, aus denen weitere Informationen über die zu 
kontrollierende Person zu gewinnen sind bzw. gewonnen 
werden können.

Die Kontrollakten müssen eine allseitige und detail
lierte Analyse des vorliegenden Sachverhaltes und des 
erreichten Standes der Kontrollprozesse entsprechend 
dem gestellten Kontrollziel ermöglichen und damit zu 
einem wertvollen Hilfsmittel für die zu treffenden Ent
scheidungen und die Organisierung zielstrebiger und 
kontinuierlicher Kontrollprozesse werden.



Die Kontrollakten sind von dem mit der operativen Per
sonenkontrolle beauftragten Mitarbeiter anzulegen und 
zu führen.
Sie sind vom Auswerter der Diensteinheit zum Zwecke 
der Nachweisführung und Übersicht zu registrieren. 
Nach Beendigung der operativen Personenkontrolle sind 
die Kontrollakten in der zentralen Ablage der Dienst
einheit abzulegen bzw. in anzulegende Vorlaufakten 
Operativ, Operativvorgänge oder IM-Vorgänge aufzuneh
men.

5.3. Die Gewährleistung der Übersicht über die Kontroller
gebnisse als Hilfsmittel für Leiterentscheidungen

Die Leiter der Diensteinheiten haben in ihrem Verant
wortungsbereich als Voraussetzung für die Gewährlei
stung der Übersicht über die Ergebnisse der operativen 
Personenkontrolle eine exakte Erfassung, Registrierung 
und Nachweisführung zu sichern.

Als Hilfsmittel zur Einschätzung der politisch-opera
tiven Situation im Verantwortungsbereich und für not
wendige Entscheidungen haben die unter 3.1. genannten 
Leiter geeignete qualitative und quantitative Über
sichten über die operative Personenkontrolle und ihre 
Ergebnisse zu führen.

Dazu haben sie

Übersichten über die territorialen, objekt- bzw. 
personenkreismäßigen Schwerpunkte der unter ope
rativer Personenkontrolle stehenden Personen er
arbeiten zu lassen,



in den Kreis- und Objektdienststellen linienge
bundene Übersichten anfertigen zu lassen, aus 
denen hervorgeht, welche Personen auf den je
weiligen Linien bzw. entsprechend den spezifi
schen Aufgaben der Fachabteilungen unter ope
rativer Personenkontrolle gehalten werden. Sie 
sind den jeweiligen Fachabteilungen der Be
zirksverwaltungen/Verwaltungen zur Verfügung zu 
stellen.

Diese Übersichten dienen gleichzeitig als unmittelba
res Hilfsmittel bei notwendigen Fahndungsaktionen.



6. Weiterführende bzw. abschließende Leiterentscheidungen

Durch zielgerichtete operative Kontrollmaßnahmen sind 
solche Handlungen und die Person betreffende Umstände 
aufzudecken, die für die operative Einschätzung der 
Person bedeutungsvoll sind und [unterstrichen: begründete weiterfüh
rende bzw. abschließende Entscheidungen] ermöglichen.

Die wesentlichsten der im Ergebnis der Kontrollprozes
se zu treffenden Entscheidungen beinhalten:

das Anlegen einer Vorlaufakte Operativ oder eines 
Operativvorganges;

die unmittelbare Vorbereitung der Gewinnung der 
Person als IM oder GMS bzw. die Überprüfung der 
im Rahmen des Kontrollprozesses einer Person be
kanntgewordenen Verbindungen auf deren Eignung 
als IM oder GMS;

die Bestätigung des Einsatzes der Person in eine 
wichtige Position bzw. zur Erfüllung besonderer 
Aufgaben;

die Entfernung der Person aus Position, Objekt 
oder Wohnort sowie das Erwirken von Festlegun
gen durch entsprechend den Rechtsvorschriften 
zuständige staatliche Organe über das Verbot von 
Auslandsreisen, Aufenthaltsbeschränkungen u. dgl.;

andere operative Maßnahmen, durch die feindliche 
Aktivitäten aufgeklärt, verhindert oder einge
schränkt werden und die Gesamtheit der Vorbeu
gungsmaßnahmen des Ministeriums für Staatssicher
heit vervollständigt wird;



die Kategorisierung der entsprechend der Aufga
benstellung "Wer ist wer?" aufzuklärenden Perso
nen nach ihren Einstellungen zum gesellschaftli
chen System des Sozialismus und diese demonstrie
renden Verhaltens- und Handlungsweisen 
(siehe Schlüsselplan Personenkartei DDR, S. 70 a 
- 70 d);

die Beendigung der operativen Personenkontrolle 
ohne abschließende oder weiterführende Maßnah
men, wenn sich im Ergebnis des Kontrollprozesses 
die zu seiner Einleitung führenden Anhaltspunkte 
als nicht bedeutsam erweisen oder entfallen, so
wie die zeitweilige Einstellung der operativen 
Personenkontrolle, wenn das der Zielstellung des 
konkreten Kontrollprozesses entspricht oder in
folge eingetretener Umstände oder Bedingungen 
notwendig bzw. zweckmäßig ist.

Darüber hinaus ist zu sichern, daß alle politisch-ope
rativ bedeutsamen Informationen, die nicht unmittelbar 
der Erreichung der jeweiligen Kontrollziele dienen, 
systematisch ausgewertet und operativ nutzbar gemacht 
werden.

Die Beendigung der operativen Personenkontrolle ein
schließlich weiterführender bzw. abschließender Maßnah
men ist durch den mit der jeweiligen operativen Perso
nenkontrolle beauftragten operativen Mitarbeiter vorzu
schlagen und vom zuständigen Leiter (entsprechend 3.1.) 
zu bestätigen.
Je nach Art der vorgesehenen weiterführenden bzw. ab
schließenden Maßnahmen ist die Bestätigung der überge
ordneten Leiter entsprechend ihrer funktionellen Ver
antwortlichkeit einzuholen.



7. Schlußbestimmungen

7.1. Die in dienstlichen Bestimmungen angewiesene operati
ve Personenkontrolle ist auf der Grundlage dieser 
Richtlinie unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
der verschiedenen Verantwortungsbereiche und Aufgaben
gebiete des Ministeriums für Staatssicherheit zu orga
nisieren.

7.2. Der Rektor der Juristischen Hochschule hat zu veran
lassen, daß bis zum 1. März 1971 Schulungsmaterial zur 
vorliegenden Richtlinie erarbeitet wird.

7.3. Für die Organisierung der fachlichen Breitenschulung 
zu dieser Richtlinie ist der Leiter der Abteilung Schu
lung der Hauptabteilung Kader und Schulung verantwort
lich.

7.4. Die Leiter der operativen Diensteinheiten sind dafür 
verantwortlich, daß diese Richtlinie in Dienstversamm
lungen und im Rahmen der fachlichen Breitenschulung 
allen operativen Mitarbeitern erläutert wird.

7.5. Die "Richtlinie über die operative Personenkontrolle" 
tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.



Anlage

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der "Richtlinie 1/71 
über die operative Personenkontrolle" ist folgendes zu be
achten:

1. Mit der Einführung der EDV im MfS wird Abschnitt 5.1. 
der Richtlinie gegen eine Neufassung, die allen 
Empfängern der Richtlinie zugesandt wird, ausgewech
selt, weil mit Einführung der EDV die Speicherung der 
Informationen auf der Grundlage der ausgearbeiteten 
Dokumente zur Primärdatenerfassung und der überarbei
teten Schlüsselpläne zu meinem Befehl 299/65 zu erfol
gen hat.

2. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch die Belegvordrucke 
zur Verfügung stehen, auf die im Abschnitt 5.2. der 
Richtlinie Bezug genommen wird und die neben ihrer 
Funktion als Primärdatenerfassungsbelege gleichzeitig 
als Übersichten in den Personenkontrollakten dienen. 
Bis dahin ist zu sichern, daß die für Übersichtszwecke 
erforderlichen Daten ohne Formvorschriften zusammenge
faßt werden. Das gilt für solche Angaben zur Person 
wie Schulbildung, berufliche Entwicklung und Tätigkei
ten, operativ interessante Merkmale u. a., aber auch 
für Verbindungen der Person, Sachverhalte und andere 
Informationskomplexe.

3. Personenkontrollakten sind durch die Hauptabteilungen/ 
selbständigen Abteilungen und Bezirksverwaltungen/Ver
waltungen eigenverantwortlich zu beschaffen und an die 
operativen Diensteinheiten auszugeben.



Von der Abteilung XII bzw. den selbständigen Refera
ten XII der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen wird der 
Aufkleber für die Personenkontrollakte (Form 311) 
ebenso wie der Übersichtsbogen (Form 310) zur Verfü
gung gestellt.
Die sich auf der Vorderseite der Form 310 befindli
che Zahlenleiste kann durch die Diensteinheiten unter 
Verwendung selbst zu entwickelnder Legenden für Über
sichtszwecke genutzt werden.
Auf Form 311 ist unter "OPK-Nr." die vom Auswerter 
der Diensteinheit zum Zweck der Nachweisführung und 
Übersicht festgelegte Registriernummer der Personen
kontrollakte anzugeben.

4. Die in der Anlage der Richtlinie 1/71 befindliche 
Übersicht über eingeleitete Maßnahmen und ihr Ergeb
nis ist nicht formgebunden.
Den Hauptabteilungen/selbständigen Abteilungen und 
Bezirksverwaltungen/Verwaltungen wird empfohlen, die
se Form der Übersicht zu übernehmen, die erforderli
chen Exemplare herzustellen, und den Diensteinheiten 
ihres Verantwortungsbereiches zur Verfügung zu stel
len.



1. Entscheidung über das Einleiten

2. Gründe für das Einleiten

3. Ziel der operativen Personenkontrolle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Übersichtsbogen zur operativen Personenkontrolle

Name, Vorname [Auslassung]

geboren am, in [Auslassung]

wohnhaft [Auslassung]

beschäftigt [Auslassung]

Bild

[Auslassung]
(Aufnahmejahr)

[Auslassung] [Auslassung] [Auslassung]
(vorschlagender Mitarbeiter) (Datum) (Leiter)

[Auslassung]

[Auslassung]

4. Eingesetzte IM/GMS
Koordiniert mit

IM GMS[Auslassung]
[Auslassung]
[Auslassung]
[Auslassung]

[Auslassung]
[Auslassung]
[Auslassung]
[Auslassung]

[Auslassung]
[Auslassung]
[Auslassung]
[Auslassung]



5. Nachweis der überprüften Informationsspeicher

Fotoablage VIII/4 IM-Akte [Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung]
[Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung]

KMK Kaderakte Abteilung K R ZAkte 031/70 Begleitakte WKK Zoll Abteilung Inneres
[Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung]

6. Kontrolle

Referat Jugendh. Justiz [Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung]
[Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung][Auslassung]

Wiedervorlage: monatlich vierteljährlich halbjährlich

Kontrolle durch: Auswerter
Arbeitsgruppenleiter/Referatsleiter
Stellvertretenden Leiter
Leiter

Kontrollvermerke:

7. Entscheidungen (gemäß Richtlinie 1/71, Abschnitt 6)

8. Kategorisierung nach Einstellung (gemäß Schlüsselplan Personenkartei DDR, Teil V, Seiten 70 a — d)

XII-F 10 KK PZF M
(Datum) [Auslassung][Auslassung][Auslassung]

SRT Paßkontr.
[Auslassung][Auslassung]
VI Schriftenkartei Personenvorkartei Kfz- kartei

[Auslassung][Auslassung][Auslassung]

[Kästchen] [Kästchen] [Kästchen]

[Kästchen]
[Kästchen]
[Kästchen]
[Kästchen]

[Auslassung]

[Auslassung]

[Auslassung]
(Datum)

[Auslassung]
(Bestätigt)



Eingeleitete Maßnahmen und ihr Ergebnis

Maßnahmen verantwortlich Termin Erfüllung
Ergebnis der 
eingeleiteten Maßnahmen Quelle gespeichert in
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